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Vorabentscheidungsersuchen des Rechtbank ’s-Gravenhage, 
Sitzungsort Zwolle-Lelystad (Niederlande), eingereicht am 
31. März 2011 — Bibi Mohammad Imran/Minister van 

Buitenlandse Zaken 

(Rechtssache C-155/11) 

(2011/C 219/02) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Rechtbank ’s-Gravenhage 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Bibi Mohammad Imran 

Beklagter: Minister van Buitenlandse Zaken 

Vorlagefragen 

1. Lässt es Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 2003/86 ( 1 ) zu, dass ein 
Mitgliedstaat einem Familienangehörigen im Sinne von Art. 
4 dieser Richtlinie eines sich rechtmäßig in diesem Mitglied
staat aufhaltenden Drittstaatsangehörigen ausschließlich aus 
dem Grund die Einreise und den Aufenthalt verweigert, dass 
dieser Familienangehörige die nach den Rechtsvorschriften 
dieses Mitgliedstaats vorgeschriebene Eingliederungsprüfung 
im Ausland nicht bestanden hat? 

1a. Ist es für die Beantwortung von Frage 1 von Bedeutung, 
dass es sich bei dem Familienangehörigen um die Mut
ter von acht sich rechtmäßig in diesem Mitgliedstaat 
aufhaltenden, darunter sieben minderjährigen, Kindern 
handelt? 

1b. Ist es für die Beantwortung von Frage 1 von Bedeutung, 
ob der Familienangehörige im Aufenthaltsland Zugang 
zum Unterricht in der Sprache dieses Mitgliedstaats hat? 

1c. Ist es für die Beantwortung von Frage 1 von Bedeutung, 
ob der Familienangehörige unter Berücksichtigung sei
ner bzw. ihrer Vorbildung und persönlichen Situation, 

insbesondere einer medizinischen Problematik, in der 
Lage ist, sich dieser Prüfung auf absehbare Zeit mit 
Erfolg zu unterziehen? 

1d. Ist es für die Beantwortung von Frage 1 von Bedeutung, 
dass eine Prüfung an den Bestimmungen in den Art. 5 
Abs. 5 und 17 der Richtlinie 2003/86 sowie Art. 24 
der Charta oder am unionsrechtlichen Verhältnismäßig
keitsgrundsatz nicht stattfindet? 

1e. Ist es für die Beantwortung von Frage 1 von Bedeutung, 
dass Bürger bestimmter anderer Drittstaaten allein auf
grund ihrer Staatsangehörigkeit von der Verpflichtung 
entbunden sind, sich der Eingliederungsprüfung im Aus
land mit Erfolg zu unterziehen? 

( 1 ) Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betref
fend das Recht auf Familienzusammenführung (ABl. L 251, S. 12). 

Vorabentscheidungsersuchen des Rechtbank van 
koophandel te Brussel (Belgien), eingereicht am 28. April 
2011 — Europäische Union, vertreten durch die 

Europäische Kommission/Otis NV u. a. 

(Rechtssache C-199/11) 

(2011/C 219/03) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Rechtbank van koophandel te Brussel 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Europäische Union, vertreten durch die Europäische 
Kommission 

Beklagte: Otis NV 

Kone Belgium NV 

Schindler NV
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ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV 

General Technic-Otis Sàrl 

Kone Luxembourg Sàrl 

Schindler Sàrl 

ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl 

Vorlagefragen 

1. a) Der Vertrag besagt in Art. 282, jetzt Art. [3]35, dass die 
Union durch die Kommission vertreten wird; — Art. 335 
AEUV einerseits sowie die Art. 103 und 104 der Haus
haltsordnung andererseits bestimmen, dass die betreffen
den Organe in Verwaltungsfragen, die ihr Funktionieren 
betreffen, die Union vertreten, mit der möglichen Folge, 
dass die Organe — ausschließlich oder nicht — vor Ge
richt stehen können; — es unterliegt keinem Zweifel, dass 
die Zahlung überhöhter Preise an Auftragnehmer usw. als 
Folge der Bildung eines Kartells unter den Begriff „Betrug“ 
fallen; — im belgischen Recht gilt der Grundsatz lex spe
cialis generalibus derogat;– war es, wenn dieser Rechts
grundsatz auch in das europäische Recht Eingang findet, 
nicht Sache der betreffenden Organe, die Initiative für die 
Erhebung von Klagen (außer in Fällen, in denen die Kom
mission selbst Auftraggeber war),zu ergreifen? 

b) (Hilfsweise gestellte Frage) Hätte die Kommission nicht 
zumindest über eine Vertretungsvollmacht der Organe 
verfügen müssen, um deren Interessen vor Gericht zu 
wahren? 

2. a) Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union und Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Menschen
rechtskonvention gewährleisten allen Personen das Recht 
auf ein faires Verfahren und den damit zusammenhängen
den Grundsatz, dass niemand Richter in eigener Sache 
sein kann. Ist dies mit dem Grundsatz vereinbar, dass 
die Kommission in einer ersten Phase als öffentlicher Auf
traggeber auftritt und das beanstandete Verhalten, also die 
Kartellbildung, als Verstoß gegen Art. 81, jetzt Art. 101 
des Vertrags, mit einer Sanktion belegt, nachdem sie in 
diesem Verfahren selbst die Ermittlungen geführt hat, um 
anschließend in einer zweiten Phase den Schadensersatz
prozess vor dem nationalen Gericht vorzubereiten und die 
Entscheidung über die Klageerhebung zu treffen, während 
dasselbe Kommissionsmitglied die Verantwortung für 
beide Angelegenheiten trägt, die miteinander verknüpft 
sind, und zwar umso mehr, als das angerufene nationale 
Gericht von der Sanktionierungsentscheidung nicht ab
weichen kann? 

b) (Hilfsweise gestellte Frage) Falls die Frage 2a bejaht wird, 
also Unvereinbarkeit besteht, wie kann dann nach euro
päischem Recht der Geschädigte (die Kommission und/ 
oder die Organe und/oder die Union) einer rechtswidrigen 
Tat (der Kartellbildung) seinen Schadensersatzanspruch 
geltend machen, bei dem es sich ebenfalls um ein grund
legendes Recht handelt? 

Vorabentscheidungsersuchen des Arbeidsrechtbank 
Antwerpen (Belgien), eingereicht am 28. April 2011 — 
Anton Las/N. V. PSA Antwerp, vormals N. V. Hesse 

Noord Natie 

(Rechtssache C-202/11) 

(2011/C 219/04) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Arbeidsrechtbank Antwerpen 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Anton Las 

Beklagte: N. V. PSA Antwerp, vormals N. V. Hesse Noord Natie 

Vorlagefrage 

Verstößt das Dekret der Flämischen Gemeinschaft vom 19. Juli 
1973 (B. S. vom 6. September 1973) gegen Art. 39 EG in 
Verbindung mit der Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Eu
ropäischen Union, soweit es ein im flämischen Sprachgebiet 
belegenes Unternehmen unter Androhung der Nichtigkeit ver
pflichtet, bei der Einstellung eines Arbeitnehmers in Arbeitsver
hältnisse mit internationalem Charakter alle Unterlagen, die sich 
auf das Arbeitsverhältnis beziehen, in niederländischer Sprache 
abzufassen? 

Vorabentscheidungsersuchen des Grondwettelijk Hof 
(Belgien), eingereicht am 28. April 2011 — All Projects & 

Developments u. a. 

(Rechtssache C-203/11) 

(2011/C 219/05) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Vorlegendes Gericht 

Grondwettelijk Hof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: All Projects & Developments NV 

Bouw- en Coördinatiekantoor Andries NV 

Belgische Gronden Reserve NV
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